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Beschlussvorschlag
1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Grof3 Stieten billigt den vorliegenden
Vorentwurf der 2. Anderung des Flachennutzungsplanes (s. Anlage).

2. Mit dem Vorentwurf soll die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 Abs. 1
BauGB sowie die frihzeitige Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager
offentlicher Belange nach &8 4 Abs. 1 BauGB und die Beteiligung der
Nachbargemeinden durchgefihrt werden.

Sachverhalt
Begrindung:

Die vorliegende 2. Anderung des Flachennutzungsplanes wird im Zusammenhang mit der
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 7 ,An der Wirtschaftsstral3e* notwendig.

Zielsetzung ist die Schaffung einer gemischten Nutzung nérdlich der Wirtschaftsstral3e und
ostlich der B 106 (An der Chaussee) auf der Flache der ehemaligen Wohnungsgarten.

Den flachenmaRig grolRten Anteil an den geplanten Nutzungen nehmen ein Sondergebiet fur
die Tierhaltung sowie umfangreiche Grinflachen ein. Im norddstlichen Bereich wird
zusatzlich eine Wohnbauflache und im westlichen Bereich eine kleine gewerbliche Bauflache
ausgewiesen.

Zur Erlangung von Baurecht ist fir die bisherige Au3enbereichsflache die Aufstellung eines
Bebauungsplanes mit Umweltbericht erforderlich. Der Flachennutzungsplan ist im
Parallelverfahren zu andern.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n
1 24-08-15_Gross_Stieten_F-Plan-Vorentwurf (6ffentlich)

2 24-08-15 GroR Stieten 2. Anderung FNP Begriindung Vorentwurf (6ffentlich)




Verfahrensvermerke

Gemeinde GroR Stieten =

ist am im  Amisblatt des
Amtes  Dorf Mecklenburg Bad Kleinen und  zusétzich im Intemet unter
hitps://www.amt-dorfmecklenburg-badkleinen.de erfolgt.

2. Anderung des Flachennutzungsplanes

GroB Stieten, den

(Siegel) Der Biirgermeister
Planzeichnung M 1:5000 2. Die fiir Raumordnung und Landesplanung zusténdige Stelle ist mit Schreiben vom
beteiligt worden
5 3 . y
3 GroR Stieten, den
(Siegel) Der Biirgermeister

3. Die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB ist in der Zeit vom
bis zum durch eine ffentliche Auslegung der Planung durchgefiihrt
worden. Die Behérden und sonstigen Tréger dffentiicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die
Planung beriihrt werden kann, sind gemaR § 4 Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom . . zur
Abgabe einer Stellungnahme auch im Hinblick auf den erforderichen Umfang und
Fogen g

er L worden.
GroR Stieten, den Ubersichtsplan
(Siegel) Der Biirgermeister
/5 4. Die hat am den Entwurf der 2. Anderung des
i mit Begri gebilligt und zur dffentlichen Auslegung bestimmt.
Grof Stieten, den
(Siegel) Der Biirgermeister
5. Der Entwurf der 2. Anderung des sowie die Begri dazu haben in der

Zeit vom bisZum ............. nach § 3 Abs. 2 BauGB wahrend der Offnungszeiten
im Bauamt des Amtes Dorf Mecklenburg Bad Kleinen ffentich ~ ausgelegen und waren
m__Interet _unter badkleinen.de  sowie unter
Einsicht  verfiigbar. Die offentiiche
Auslegung ist mit_dem Hinweis, ‘welchs. Umwelinfommationen zur Verfiigung stehen, dass

wahrend der abgegeben werden kénnen und dass nicht
fristgerecht bei der Gber die 2. Anderung des
Flichennutzungsplanes ~ unberiicksichtigt bleiben kdnnen, ‘m Amististt dos Amies Darf
Mecklenburg-Bad Kleinen sowie im Internet unter
bekannt gemacht worden. Die Behdrden und sonstigen Trager sffentiicher Eelange deren
Aufgabenbereich durch die Planung beriihrt werden kann, sind mit Schreiben vom iber die
sffentiiche Auslegung informiert und gemaR § 4 Abs. 2 BauGB zur Abgabe einer Stellungnahme
aufgefordert worden.
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GroB Stieten, den

(Siegel) Der Bilrgermeister
F der GroR Stieten 2. Anderung des Fla der inde GrofR Stieten o b nat oo | "
rivate Griinfléiche mit der - D ingéirten®. gemis N ) . N ie sowie die
private private . v mit der Behorden und sonstigen Trager sffentlicher Belange am . gepriift. Das Ergebnis ist
Bauflache Zweckbestimmung , Tierhaltung* mitgeteilt worden.
Grof Stieten, den
(Siegel) Der Bilrgermeister
Planzeichenerklarung - A i X st
€5 gilt die Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom Griinflichen (§ 5 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 7. Die 2 nderu[r;g des Flschennutzungsplanes wurde am bv”or\der Gemeindevertretung TncHienberg
21. November 2017 (BGBI. | S. 3786), zuletzt geandert durch Artikel 3 des Gesetzes e urde gebilligt. Auszug aus der digitalen topographischen Karte, © GeoBasis-DE/M-V w024
vom 04. Januar 2023 (BGBI. 20231 Nr.6), sowie die Planzeichenverordnung Private Griinflachen Grofs Steten, den
(PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 19911 S. 58), zuletzt gedndert durch ofs Stieten, der Siegel Der B "
Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. I S. 1802). (Siegel) er Burgermeister
[ooo| 4 . "
Bauflichen und Baugebiete (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB) Dauerkleingérten 8. Die Genehmigung der 8. Anderung des Fldchennutzungsplanes wurde mit Bescheid des Landrates
des Landkreises Nordwestmecklenburg vom . mit Hinweisen erteilt. Die Hinweise
i i den beachtet.
Wohnbaufizchen (§ 1 Abs, 1 BauNVO) Sonstige Planzeichen wurden beachtet
- ’ Grof Stieten, den
Grenze des raumlichen Geltungsbereiches. (siogel) Der Birgermeister
m Gemischte Bauflichen (§1 Abs.1 Nr. 2 BauNVO) A
9. Die 2. Anderung des Fiz wird hiermit . .
- Gemeinde GroR Stieten
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2. Anderung des Flachennutzungsplanes der Gemeinde GroR Stieten - Vorentwurf
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2. Anderung des Flachennutzungsplanes der Gemeinde GroR Stieten - Vorentwurf

Teil 1 - Begrindung
1. Einleitung

1.1 Planungsanlass und Planungsziele

Die vorliegende 2. Anderung des Flachennutzungsplanes wird im Zusammenhang mit
der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 7 ,An der WirtschaftsstraRe“ notwendig.

Zielsetzung ist die Schaffung einer gemischten Nutzung nordlich der Wirtschaftsstral3e
und 6stlich der B 106 (An der Chaussee) auf der Flache der ehemaligen und weitge-
hend brach gefallenen Wohnungsgarten.

Den flachenmé&Rig groRten Anteil an den geplanten Nutzungen nehmen ein Sonder-
gebiet fur die Tierhaltung sowie umfangreiche Grinflachen ein. Im nordéstlichen Be-
reich wird zusatzlich eine Wohnbauflache und im westlichen Bereich eine kleine ge-
werbliche Bauflache ausgewiesen. Fir das Sondergebiet sind folgende Nutzungen
vorgesehen:

- Wohngebaude und Nebenanlagen fur die Betreiber der Tierhaltung,

- Gebaude und Anlagen, die der gewerblichen und nicht gewerblichen Tierhal-

tung dienen,
- Hundeubungs- und Reitplatz.

Insgesamt entspricht die kleinrAumige Nutzungsmischung mit Tierhaltung den ortsty-
pischen stadtebaulichen Strukturen. Die Gemeinde wirkt durch die Planung der Ent-
stehung eines stadtebaulichen Missstandes entgegen. Diese kénnen tberall dort ent-
stehen, wo nach der Aufgabe der Nutzungen von Flachen und Gebaude keine Nach-
nutzungen erfolgen.

1.2 Plangrundlagen und Planverfahren

Die Gemeinde Grol3 Stieten verfligt tber einen seit 2001 wirksamen Flachennutzungs-
plan. Die Aufstellung die 2. Anderung des Flachennutzungsplanes erfolgt nach 8§ 8
Abs. 3 BauGB parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 7 ,An der Wirtschafts-
stral3e”.



2. Anderung des Flachennutzungsplanes der Gemeinde GroR Stieten - Vorentwurf
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Auszug aus dem Flachennutzungsplan mit Kennzeichnung des
Geltungsbereichs der 2. Anderung des Flachennutzungsplanes

Planungsrechtliche Grundlagen fir die Erarbeitung der 2. Anderung des Flachennut-

zungsplanes sind:

- das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 03. November 2017 (BGBI. | S. 3634), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des

Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 394),

- die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786), zuletzt geandert durch Artikel 2 des

Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176),

- die Planzeichenverordnung (PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 |
S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. |

S. 1802),

sowie die sonstigen planungsrelevanten, zum Zeitpunkt der Planaufstellung gultigen

Gesetzesvorschriften, Erlasse und Richtlinien.

Als Plangrundlagen werden die digitale topographische Karte im Mal3stab M 1:10 000
des Landesamtes flr innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern sowie der wirk-

same Flachennutzungsplan verwendet.

Die verwendeten Planzeichen und die Erlauterungen orientieren sich am wirksamen
Flachennutzungsplan. Samtliche Planungsinhalte und Erlauterungen der nicht von der
2. Anderung betroffenen Teile des wirksamen Flachennutzungsplanes gelten unein-

geschrankt weiterhin fort.



2. Anderung des Flachennutzungsplanes der Gemeinde GroR Stieten - Vorentwurf

1.3 Planungsvorgaben und Hinweise

Gemald § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitplane den Zielen der Raumordnung und
Landesplanung anzupassen. Die allgemeinen Ziele, Grundsatze und sonstigen Erfor-
dernisse der Raumordnung werden fur das Land Mecklenburg-Vorpommern durch das
Landesplanungsgesetz (LPIG) vom 20. Mai 2011 und das Landesraumentwicklungs-
programm formuliert.

Die Fortschreibung des Landesraumentwicklungsprogramms Mecklenburg-Vorpom-
mern (LREP) vom 30. Mai 2005 wurde mit Landesverordnung vom 27. Mai 2016 in
Kraft gesetzt.

Die konkreteren Entwicklungsziele und Rahmenbedingungen fir das Gemeindegebiet
Gro3 Stieten sind im Regionalen Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg
(RREP WM) aus dem Jahr 2011 verankert. Seit Mai 2024 gilt die Teilfortschreibung fur
die Kapitel 4.1 ,Siedlungsentwicklung“ und 4.2 ,Wohnbauflachenentwicklung®.

Die Gemeinde Grol3 Stieten liegt ca. 7 km sudlich von Wismar im strukturschwachen
landlichen Raum.

Gemald den Programmsatzen 4.1 (5) Z LEP M-V und 4.1 (2) Z RREP WM sind in den
Gemeinden die Innenentwicklungspotenziale sowie Moglichkeiten der Nachverdich-
tung vorrangig zu nutzen. Sofern dies nachweislich nicht umsetzbar ist, hat die Aus-
weisung neuer Siedlungsflachen in Anbindung an die Ortslage zu erfolgen.

Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine Flache die innerhalb der Ortslage liegt,
planungsrechtlich allerdings aufgrund der bisherigen Nutzung als Gartenanlage zum
Ausbereich z&hlt.

Entsprechend den Programmsatzen 4.2 (2) Z LEP M-V und 4.1 (5) Z RREP WM ist die
Wohnbauflachenentwicklung der Gemeinde Grol3 Stieten als Gemeinde ohne zentral-
ortliche Funktion dartber hinaus auf den Eigenbedarf der ortsansassigen Bevoélkerung
auszurichten.

In Gemeinden ohne zentraldrtliche Funktion ist die Ausweisung neuer Wohnbaufla-
chen grundsatzlich auf den kommunalen Entwicklungsrahmen zu beschranken.
Innerhalb des kommunalen Entwicklungsrahmens ist eine Wohnbauflachenentwick-
lung in einem Umfang von bis zu 0,6 Hektar (netto) / 500 Einwohner mdglich. Zusatz-
lich ist die Entwicklung des Innenbereichs moglich.

Die Gemeinde Grol} Stieten hat 631 Einwohner (Stand 23.01.2023). Daraus ergibt sich
ein Eigenbedarf an Wohnbauentwicklungsflachen von rund 0,76 ha (Nettobauland).
Laut Fortschreibung des RREP WM bezieht sich dieser ermittelte Eigenbedarf auf ei-
nen angenommenen Programmzeitraum von rund 10 Jahren. Das im Bebauungsplan
ausgewiesene allgemeine Wohngebiet nach § 4 BauNVO umfasst eine Flache von
rund 0,24 ha. Da die Planung eine Nachnutzung von Flachen vorbereiten soll, ware zu
prufen, ob die ausgewiesenen Wohnbauflachen auf das Kontingent angerechnet wer-
den mussen.

Die Flachen der ehemaligen Wohnungsgarten sind planungsrechtlich zwar formell
dem Aul3enbereich nach § 35 zuzuordnen. Stadtebaulich handelt es sich um eine Ar-
rondierung der Ortslage nordlich der Wirtschaftsstrale. Es werden keine landwirt-
schaftlich genutzten Flachen in Anspruch genommen. Ein, wenn auch mittelbarer An-
schluss an die freie Landschaft besteht ausschlie3lich in westlicher Richtung. Als
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2. Anderung des Flachennutzungsplanes der Gemeinde GroR Stieten - Vorentwurf

trennendes Element ist hier allerdings die Bundesstraf3e B 106 vorhanden. In den tb-
rigen angrenzenden Bereich sind bereits baulich genutzte Flachen vorhanden. Da
durch die Uberplanung bereits vorgenutzte Flachen einer neuen Nutzung zugefiihrt
werden sollen, ist davon auszugehen, dass der Programmsatz 4.1 - Innen- vor Aul3en-
entwicklung — Berucksichtigung findet.

2. Inhalt der Flachennutzungsplananderung

Bisherige Flachennutzung im Geltungsbereich

Im wirksamen Flachennutzungsplan sind im Geltungsbereich Gberwiegend Grinfla-
chen mit der Zweckbestimmung ,Kleingartenanlage geman § 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB
ausgewiesen. Ein sehr geringer Teil ist als gemischte Bauflache dargestellt.

Ziele der 2. Anderung des Flachennutzungsplanes im Geltungsbereich

Das Planungsziel der 2. Anderung des Flachennutzungsplanes ist die Nachnut-
zung einer nahezu aufgegebenen Wohnungsgartenanlage. Wie schon erértert,
soll auf dem Standort eine kleinrAumig gemischte Nutzung mit einem dérflichen
Charakter entstehen. Den flachenmal3ig gréf3ten Anteil an den geplanten Nutzungen
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2. Anderung des Flachennutzungsplanes der Gemeinde GroR Stieten - Vorentwurf

nehmen ein Sondergebiet fir die Tierhaltung sowie umfangreiche Grinflachen ein. Die
Grunflachen werden unter Einbeziehung des bestehenden Gehoélzbestandes aus der
Gartenanlage zu einer Streuobstwiese mit Beweidung entwickelt.

Fur das Sondergebiet sind folgende Nutzungen vorgesehen:
- Wohngebaude und Nebenanlagen fur die Betreiber der Tierhaltung,
- Gebaude und Anlagen, die der gewerblichen und nicht gewerblichen Tierhal-
tung dienen,
- Hundelbungs- und Reitplatz.

Insgesamt entspricht die kleinrAumige Nutzungsmischung mit Tierhaltung den orttypi-
schen stadtebaulichen Strukturen. Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung wird
das Sondergebiet weiter gegliedert. Die Anlagen fur die Tierhaltung werden dabei auf
den sudlichen Bereich beschrankt. Beeintrachtigungen des weiter nordlich liegenden
Wohnnutzung sollen dadurch ausgeschlossen werden. Weiterhin soll durch die Dimen-
sionierung der Flachen und durch die Festsetzungen von zulédssigen Grundflachen der
Umfang der Tierhaltung eingeschrankt werden.

Im nordéstlichen Bereich wird eine Wohnbauflache im Anschluss an die vorhandene
Wohnbebauung ausgewiesen. Auf der ausgewiesenen Wohnbauflache kdnnen 3 bis
5 Einfamilienhéauser entstehen. Im westlichen Bereich eine kleine gewerbliche Baufla-
che ausgewiesen, sodass hier eine begrenzte gewerbliche Nutzung an der Bundes-
stralRe ermoglicht werden soll. Die Anbauverbotszone wird im Rahmen der verbindli-
chen Bauleitplanung berticksichtigt.

Flachenbilanz

Fur den Geltungsbereich der 2. Anderung des Flachennutzungsplanes mit einer GroRe
von rund 1,5 ha. ergibt sich folgende Flachenverteilung:

Tabelle: Flachenbilanz

Bisherige Flachennutzungsplanung 2. Anderung des Flachennutzungsplanes

Grunflache .Kleingarten- ca. 14.501 m? | Sondergebiet ,Tierhaltung* ca. 5.114 m2

anlage“

gemischte Bauflache ca. 404 m2 | Grunflache ca. 5.011 mz2
Wohnbauflache ca. 2.374 m?
gewerbliche Bauflache ca. 2.407 mz2

3. ErschlieBung

Die verkehrliche Erschlie3ung ist gesichert und erfolgt, auch fur die gewerbliche Bau-
flache Uber die Wirtschaftsstralle.

Auch die Medienerschlief3ung ist grundséatzlich gesichert. Die Ver- und Entsorgungs-
leitungen befinden sich in der Wirtschaftsstraf3e. Die Planung der technischen Auspréa-
gung erfolgt im Rahmen der Bebauungsplanung bzw. der Vorhabenplanung.



2. Anderung des Flachennutzungsplanes der Gemeinde GroR Stieten - Vorentwurf

4. Immissionen

Im Rahmen der Erarbeitung des Entwurfs des Bebauungsplanes Nr. 7 wird eine Im-
missionsschutzuntersuchung durchgefuhrt.

Dabei werden die Einwirkungen von Larm und Geriichen auf das Grundstiick (B 106,
landwirtschaftliche Anlagen in der Umgebung) als auch die mdglicherweise von den
Nutzungen im Plangebiet ausgehenden Belastungen betrachtet (Gewerbe, Tierhal-
tung).

5. Sonstiges

Nach gegenwartigem Kenntnisstand sind von der geplanten Ma3nahme keine Boden-
denkmale betroffen. Werden unvermutet Bodendenkmale entdeckt, ist dies gemaRi
8§ 11 Abs. 2 DSchG unverziglich der unteren Denkmalschutzbehdrde anzuzeigen.
Fund und Fundstelle sind bis zum Eintreffen von Mitarbeitern oder Beauftragten des
Landesamtes fur Kultur und Denkmalpflege in unverandertem Zustand zu erhalten.
Verantwortlich hierfur sind der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der Grundeigenti-
mer sowie zuféllige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung
erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige.

Das Plangebiet ist als nicht kampfmittelbelastet bekannt. Es ist jedoch nicht auszu-
schlie3en, dass bei TiefbaumalRnahmen Munitionsfunde auftreten konnen. Aus die-
sem Grunde sind Tiefbauarbeiten mit entsprechender Vorsicht durchzufiihren. Sollten
bei diesen Arbeiten kampfmittelverdachtige Gegenstande oder Munition aufgefunden
werden, ist aus Sicherheitsgriinden die Arbeit an der Fundstelle und der unmittelbaren
Umgebung sofort einzustellen und der Munitionsbergungsdienst zu benachrichtigen.
Notigenfalls ist die Polizei und ggf. die értliche Ordnungsbehoérde hinzuzuziehen.



2. Anderung des Flachennutzungsplanes der Gemeinde GroR Stieten - Vorentwurf

Teil 2 — Umweltbericht

Natur-, Landschafts- und Trinkwasserschutzzonen sowie geschuitzte Biotope sind von
der Planung nicht betroffen.

Das Gebiet ist durch die Vornutzung, die Bundesstral3e sowie die angrenzenden ge-
werblichen Nutzungen vorbelastet.

Der Umweltbericht wird zum Entwurf erarbeitet. Dabei werden zusammenfassend die
Ergebnisse des Umweltberichtes zum Bebauungsplan Nr. 7 dargestellt.

Grol3 Stieten, den Der Burgermeister



	Vorlage
	Anlage  1 24-08-15_Gross_Stieten_F-Plan-Vorentwurf
	Anlage  2 24-08-15 Groß Stieten 2. Änderung FNP Begründung Vorentwurf

